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VERORDNUNG ZUR REGELUNG DER DIPLOMPRÜFUNG FÜR DIE STUDIEiJGÄNGE 

DER FACHRICHTUNG SOZIALWESEN AN FACHHOCHSCHULEN UND FÜR ENT­

SPRECHENDE STUDIENGÄNGE AN UNIVERSITÄTEN - GESAMTHOCHSCHULEN -

IM LANDE NORDRHEIN-WESTFALEN (DIPLOMPRÜFUNGSORDNUNG) 

VOM 25.06.1982 

Die Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge der Fachrich­

tung Sozialwesen (Rechtsverordnung gemäß§ 86 Abs. 1 Fach­

hochschulgesetz) ist am 30.07.1982 im Gesetz- und Verordnungs­

blatt des Landes Nordrhein-Westfalen verkündet worden 

(GV.NW. 1982 S. 416/SGV.NW. 223). 

Sie tritt am 01.09.1982 in Kraft. 

Der Wortlaut wird im folgenden bekanntgegeben: 
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Verordnung 
zur Regelung der Diplomprüfung 

(Diplomprüfungsordnung)· für die 
Studiengänge der Fachrichtung Sozialwesen 

an Fachhochschulen und für entsprechende Stu­
diengänge an Universitäten 

- Gesamthochschulen -
im Lande Nordrhein-Westfalen 

Vom 25. Juni 1982 

Aufgrund des § 86 Abs. 1 des Fachhochschulgesetzes 
(FHG) vom 20. November 1979 (GV. NW. S. 964), zuletzt ge­
ändert durch Gesetz vom 21. Juli 1981 (GV. NW. S. 408) 
wird verordnet: 

Inhaltsübersicht 
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Besondere Vorschriften für den 
Studiengang Sozialpädagogik 
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Teil D: 
Besondere Vorschriften für den 

Studiengang Heilpädagogik 
Geltungsbereich 
Fachprüfungen;· Leistungsnachweise als Zulas-
sungsvoraussetzung 
Leistungsnachweise in anderen als Prüfungsfächern 

Teil A: 
Gemeinsame Vorschriften für die 

Fachrichtung Sozialwesen 
1. Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich der Prüfungsordnung; 

Studienordnungen 
(1) Teil A dieser Verordnung gilt als Allgemeine Di­

plomprüfung§ordnung (ADPO) für den Abschluß des Stu­
diums in den Studiengängen der Fachrichtung Sozialwe­
sen an staatlichen und staatlich anerkannten Fachhoch­
schulen und in entsprechenden Studiengängen an Univer­
sitäten - Gesamthochschulen - im Lande Nordrhein­
Westfalen. 

(2) · Auf der Grundlage dieser Verordnung stellt die
Hochschule in der Regel für jeden Studiengang eine Stu� 
dienordnung auf. Die Studienordnungen regeln Inhalt und 
Aufbau des Studiums unter Berücksichtigung der fachli­
chen und hochsc�uldidaktischen En�icklung und der 
Anforderungen der beruflichen Praxis. 

§2

Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung; Diplomgrad; 
staatliche Anerkennung 

(1) Die Diplomprüfung bildet 4en berufsqualifizierenden
Abschluß des Studiums. 

(2) Das zur Diplomprüfung führende Studium (§ 4) soll
unter Beachtung der allgemeinen Studienziele (§ 51 FHG) 
dem Studenten insbesondere ermöglichen, wissenschaft­
lich begründete Handlungsfähigkeiten für seine spätere 
Berufspraxis zu erwerben. Das Studium soll ihn befähi­
gen, individuelle und gesellschaftliche Probleme zu analy­
sieren und zu ihrer Lösung die grundlegenden Hand­
lungsarten der Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpäd­
agogik einzusetzen. Das Studium soll die kommunikativen 
und schöpferischen Fähigkeiten des Studenten entwickeln 
und ihn auf die Diplomprüfung vorbereiten. 

(3) Durch die Diplomprüfung (§ 5) soll festgestellt wer­
den, ob der Kandidat die für eine selbständige Tätigkeit 
im Beruf notwendigen gründlichen Fachkenntnisse er-· 
worben hat und befähigt ist, auf der Grundlage wissen­
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden selbständig zu 
arbeiten. 

(4) Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird ent­
sprechend dem jeweiligen Studiengang der Hochschul-
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grad „Diplom-Sozialarbeiter" (Kurzform: ,.Dipl.-Soz. Arb.") 
oder „Diplom-Sozialpädagoge" (Kurzform: . ,.Dipl.-Soz. 
Päd.") oder "Diplom-Heilpädagoge" (Kurzform: "Dipl.-
Heil. Päd.") verliehen. 

(5) Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung und eines
erfolgreich abgeschlossenen gelenkten Berufspraktikums 
wird die Ausbildung in der Fachrichtung Sozialwesen 
"staatlich anerkannt". 

§3
Praktische Tätigkeit als Studienvoraussetzung 

(1) Als Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums 

wird neben der Fachhochschulreife der Nachweis einer 
praktischen Tätigkeit gefordert. Abweichungen von den 
nachstehenden Absätzen ergeben sich aus den besonde­
ren Vorschriften für die einzelnen Studiengänge. 

(2) Der Nachweis einer praktischen Tätigkeit gilt als er­
bracht, wenn der Studienbewerber die Qualifikation für 
das Studium durch das Zeugnis der Fachhochschulreife 
einer Fachoberschule für Sozialpädagogik/Sozialarbeit 
erworben hat. Studienbewerber, die die Qualifikation für 
das Studium auf andere Weise erworben haben, müssen 
ein Grundpraktikum und ein Fachpraktikum von je drei
Monaten leisten. · 

(3) Einschlägige Ausbildungs- und Berufstätigkeiten
werden auf die Praktika angerechnet. Der Bescheid über 
die Anrechnung für einen Studiengang kann von einer an­
deren Hochschule nicht zum Nachteil des Bewerbers ge­
ändert werden. 

(4) Das Grundpraktikum ist stets vor Aufnahme des
Studiums abzuleisten und bei der Einschreibung nachzu­
weisen. Das Fachpraktikm ist spätestens zum Beginn des 
vierten Studiensemesters nachzuweisen. 

(5) Das Grund- und das Fachpraktikum nach Absatz 2
Satz 2 sollen dem Praktikanten einen Einblick in Aufga­
ben und Arbeitsweise der Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
verschaffen. Sie können in allen Einrichtungen von Trä­
gern der öffentlichen und freien Jugend-, Sozial- und Ge­
sundheitshilfe, bei Einrichtungen der Kirchen und bei 
Trägern außerschulischer Bildungsarbeit abgeleistet wer­
den, sofern gesichert ist, daß der Praktikant überwiegend 

im Bereich sozialarbeiterischer, sozialpädagogischer oder 
heilpädagogischer Tätigkeiten eingesetzt wird. 

(6) Das Nähere über die Ausgestaltung der Praktika und
über die Anrechnung einschlägiger Ausbildungs- und Be­
rufstätigkeiten ergibt sich aus der Studienordnung oder 
aus einer besonderen Ordnung, die der zuständige Fach­
bereich oder das nach Satzungsrecht der Hochschule zu­
ständige Gremium (§ 6 Abs. 1 Satz 4) erläßt. 

§4
Studienumfang 

(1) Das Studium umfaßt in der Regel sechs Semester, in
denen der Student an Lehrveranstaltungen in der Hoch­
schule teilnimmt (Studiensemester), einschließlich einer 
Praxistätigkeit von mindestens 90 Arbeitstagen in Ein­
richtungen der Sozialarbeit, Sozialpädagogik oder Heil­
pädagogik. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich Prü­
fungszeit dreieinhalb Jahre. Die Studienordnungen und 

die entsprechenden Studienpläne müssen so gestaltet 
sein, daß der berufsqualifizierende Abschluß innerhalb 
der Regelstudienzeit erworben werden kann. 

(3) Der Gesamtstudienumfang für einen Studiengang
der Fachrichtung Sozialwesen beträgt einschließlich der 
Lehrveranstaltungen zur Begleitung der Praxistätigkeit 
mindestens 130 Semesterwochenstunden (notwendiger 
und zumutbarer Umfang des Gesamtlehrangebots). Zum 
notwendigen Gesamtlehrangebot zählen alle Lehrveran­
staltungen, auf die sich vorgeschriebene Prüfungen oder 
Leistungsnachweise nach der Studienordnung und dem 
Studienplan inhaltlich beziehen sollen oder deren Besuch 
in anderer Weise für die Diplomprüfung vorausgesetzt 
wird. Das Nähere ergibt sich aus den Studienordnungen. 

(4) In dem notwendigen Gesamtlehrangebot ist das Stu­
dium in außerfachlichen Lehrveranstaltungen einge­
schlossen, wenn die Hochschule ein solches Studium an­
bietet. Dabei kann bestimmt werden, daß der Student an 

außerfachlichen Lehrveranstaltungen im Umfang von ins­
gesamt bis zu acht Semesterwochenstunden erfolgreich 
teilzunehmen und bis zu drei Leistungsnachweise zu erb­
ringen hat. Das Nähere ergibt sich aus den Studienord-
nungen. 

§5
Umfang und Gliederung der Prüfung; 

Prüfungsfrist 
(1) Die Diplomprüfung gliedert sich in studienbegleiten­

de Teilprüfungen und einen abschließenden Prüfungsteil. 

(2) Die studienbegleitenden Teilprüfungen sind Fach­
prüfungen, die in der Regel dann stattfinden sollen, wenn 
im Studium des Kandidaten das jeweilige Fach unter dell) 
Gesichtspunkt seiner Anwendung bei der Analyse praxis­
naher Probleme und deren sachgerechter Lösung geprüft 
werden kann. Dabei sollen die Studienordnung und der 
Studienplan so gestaltet sein, daß Fachprüfungen in der 
Regel nicht vor dem dritten Studiensemester stattfinden 
und daß der Kandidat alle Fachprüfungen bis zum Ende 
des sechsten Studiensemesters ablegen ka�n, 

(3) Der abschließende Teil der Diplomprüfung besteht
aus einer Diplomarbeit und einem Kolloquium, das sich 
an die Arbeit anschließt. Das Thema der Diplomarbeit 
wird · in der Regel zum Ende des sechsten Studienseme­
sters und so rechtzeitig ausgegeben, daß das Kolloquium 
vor Ablauf .des folgenden Semesters abgelegt werden 
kann. Das Kolloquium soll innerhalb von zwei Monaten 
nach Abgabe der Diplomarbeit stattfinden. 

(4) Die Diplomprüfung wird ergänzt durch studienbe­
gleitende Leistungsnachweise in Fächern, die nicht Ge­
genstand einer Fachprüfung sind; hierbei wird der Nach­
weis durch die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstal­
tungen geführt. Die für einen solchen Leistungsnachweis 

zu erbringenden Studienleistungen müssen nach Anfor­
derung und Verfahren einer Prüfungsleistung gleichwer­
tig sein. 

(5) Die Meldung zum abschließenden Teil der Diplom­
prüfung (Antrag auf Zulassung · zur Diplomarbeit) soll in 
der Regel vor Ende des sechsten Studiensemesters erfol­
gen. 

§6
Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist für die 
einzelnen Studiengänge je ein Prüfungsausschuß zu bil­
den. Werden mehrere Studiengänge der Fachrichtung So­
zialwesen angeboten, so kann ein gemeinsamer Prüfungs­
ausschuß gebildet werden. Der Prüfungsausschuß besteht 
aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und fünf wei­
teren Mitgliedern. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und 

zwei weitere Mitglieder werden aus dem Kreis der Profes­
soren, ein Mitglied aus dem Kreis der Lehrkräfte für be­
sondere Aufgaben und zwei Mitglieder aus dem Kreis der 
Studenten vom zuständigen Fachbereichsrat oder, wenn 
mehrere Fachbereiche oder Abteilungen betroffen sind, 
von dem nach Satzungsrecht der Hochschule zuständigen 
Gremium gewählt. Entsprechend werden für die Mitglie­
der des Prüfungsausschusses mit Ausnahme des Vorsit­
zenden und dessen Stellvertreter Vertreter gewählt. Die 

Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tätigen 
Mitglieder und ihrer Vertreter beträgt zwei Jahre, die der 
studentischen Mitglieder und ihrer Vertreter ein Jahr. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuß achtet auf die Einhaltung der
Prüfungsordnung und sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zustän­
dig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prü­
fungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hin­
aus hat der Prüfungsausschuß dem Fachbereichsrat oder 
dem entsprechenden Gremium im Sinne von Absatz 1 
Satz 4 über die Entwicklung der Prüfungen und Studien­
zeiten jährlich zu berichten. Er gibt Anregungen zur Re­
form der Prüfungsordnung, der Studienordnung und der 
Studienpläne. Der Prüfungsausschuß kann die Erledigung 
seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf den Vorsitzenden 
des Rrüfungsausschusse., übertragen; dies gilt nicht für 
die Entscheidung über Wi:iersprüche. 
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(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn ne­
ben dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter minde­
stens zwei weitere Professoren und ein weiteres stimmbe­
rechtigtes Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit ein-

. facher Mehrheit Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses wirken bei pädagogisch-wissen­
schaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der An­
rechnung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und 
. Prüfungsleistungen und· der Bestellung von Prüfern und 
Beisitzern, nicht mit; an der Beratung und Beschlußfas­
sung über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prü­
fungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, 
nehmen sie nicht teil. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein. 
Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich am 
selben Tag der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren
Stellvertret.er, die Prüfer tind die Beisitzer unterliegen der 
Amtsverschwiegenheil Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prü­
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschus­
ses oder seines Vorsitzenden sind dem Kandidaten unver­
züglich mi1zuteilen .. Dem Kandidaten ist vorher.Gelegen­
heit zum rechtlichen Gehör zu geben. § 2 Abs. 3 Nr. 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein­
Westfalen, insbesondere über die Ausnahine von der An­
hörungs- und Begründungspflicht bei Beurteilungen wis­
senschaftlicher oder künstlerischer Art, bleibt unberührt 

§7
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und die
Beisitzer. Zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer min­
destens die entsprechende Diplomprüfung oder eine ver­
gleichbare Prüfung abgelegt hat und, sofern nicht zwin­
gende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Stu­
dienabschnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine selb­
ständige Lehrtätigkeit in dem betreffenden Prüfungsfach 
ausgeübt hat Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die entsprechende Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Die Prüfer sind in ih­
rer Prüfungstätigkeit unabhängig .. 

(2) Der Kandidat kann für mündliche Fachprüfungen
einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Er kann 
ferner einen Prüfer als Betreuer der Diplomarbeit vor­
schlagen. Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die 
Prüfungsverpflichtung möglichst gleichmäßig auf die Prü­
fer verteilt wird. Auf den Vorschlag des Kandidaten ist 
nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. 

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt da­
für, daß dem Kandidaten die Namen der Prüfer rechtzeitig 
bekanntgegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich 
mit der Zulassung zur Prüfung, in der Regel mindestens 
zwei Wochen vor der Prüfung oder der Ausgabe der Di­
plomarbeit erfolgen. Die Bekanntmachung durch Aushang 
ist ausreichend. 

§8
Anrechnung von· Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Einschlägige Studienzeiten an anderen Fachhoch­
schulen oder in entsprechenden Studiengängen an ande­
ren Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen 
werden von Amts wegen angerechnet 

(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen sowie dabei
erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen an­
gerechnet, soweit ein fachlich gleichwertiges Studium 
nachgewiesen wird. Studienzeiten an anderen Hochschu­
len im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei er­
brachte Studienleistungen werden von Amts wegen ange­
rechnet, soweit ein gleichwertiges Studium nachgewiesen 
wird; Absatz 1 bleibt unberührt Gleichwertige Studienzei­
ten und Studienleistungen an Hochschulen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes werden auf Antrag 
angerechnet; für die Gleichwertigkeit sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Westdeutschen Rekt.o-

renkonfemz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maß­
gebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorlie­
gen, entscheidet der Prüfungsausschuß über die Anrech­
nung. Im übrigen kann bei Zweifeln in der Frage der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bil­
dungswesen gehört werden. 

(3) Absatz 2 gilt in den dort genannten Fällen für die
Anrechnung von Prüfungsleistungen entsprechend, sofern 
die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird . 

(4) In staatlich anerkannten Fernstudien erworbene
Leistungsnachweise werden, soweit sie gleichwertig sind, 
als Studien- oder Prüfungsleistungen sowie auf die Stu­
dienzeit angerechnet. Bei der Feststellung der Gleichwer­
tigkeit sind gemeinsame Beschlüsse der Kultusminister­
konferenz und der Westdeutschen Rekt.orenkonferenz zu 
beachten. 

(5) Über die Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 4 ent­
scheidet der Prüfungsausschuß, im Zweifelsfall nach An­
hörung von für die Fächer zuständigen Prüfern. 

(6) Soweit Studienzeiten nach den Absätzen 1 und 2 an­
gerechnet werden, verändert sich die Frist für die Mel­
dung zum letzten Teil der Diplomprüfung(§ 5 Abs. 5) ent-
sprechend. 

§9
Einstufungsprüfung 

(1) Studienbewerber, die für ein erfolgreiches Studium
erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten auf andere 
Weise als durch ein Studium erworben haben, sind nach 
dem Ergebnis einer Einstufungsprüfung aufgrund von § 
45 FHG berechtigt, das Studium in einem dem Ergebnis 
entsprechenden Abschnitt des Studiengangs aufzuneh­
men, soweit nicht Regelungen über die Vergabe von Stu­
dienplätzen entgegenstehen. 

(2) Nach dem Ergebnis der Einstufungsprüfung können
dem Studienbewerber eine praktische Tätigkeit gemäß § 3, 
eine Praxistätigkeit gemäß § 4 Abs. l, die Teilnahme an 
Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen und die entspre­
chenden Leistungsnachweise sowie Prüfungsleistungen in 
Fachprüfungen ganz oder teilweise erlassen werden; dies 
gilt nicht für die Fachprüfungen, die nach der Studienord­
nung und dem Studienplan in der Regel zum Ende des 
sechsten Studiensemesters stattfinden sollen. Über die 
Entscheidung erhält der Kandidat eine Bescheinigung. 

(3) Das Nähere über Art, Form und Umfang der Einstu­
fungsprüfung regeln die Hochschulen durch eine Prü­
fungsordnung gemäß § 45 Abs. 1 FHG, die sie als Satzung 
erlassen. 

§ 10
Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert
zu beurteilen. Die Noten für die einzelnen Prüfungslei­
stungen werden von dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 

(2) Sind mehrere Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so
bewerten sie die gesamte Prüfungsleistung gemeinsam, 
sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei 
nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die„Note 
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 

(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind fol­
gende Noten zu verwenden: 
1 - sehr gut - eine hervorragende Leistung;
2 - gut - eine Leistung, die erheblich

über den durchschnittlichen
Anforderungen liegt;

3 - befriedigend -= eine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen ent­
spricht; 

4 - ausreichend - eine Leistung, die trotz ihrer
Mängel noch den Anforderun­
gen genügt;

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheb­
licher Mängel den Anforderun­
gen nicht mehr genügt 

Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 
0,3 verminderte oder erhöhte Notenziffern verwendet wer­
den; die Noten 0,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 
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(4) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwert.en er­
gibt ein rechnerischer Wert 
bis 1,5 die Note „sehr gut" 
über 1,5 bis 2,5 die Note „gut" 
über 2,5 bis 3,5 die Note „befriedigend" 
über 3,5 bis 4,3 die Note „ausreichend" 
über 4,3 die Note „nicht ausreichend". 
Hierbei werden Zwischenwert.e nur mit der ersten Dezi­
malstelle berücksichtigt; alle weiteren Stellen hinter dem 
Komma werden ohne Rundung gestrichen. 

§ 11
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Die Diplomprüfung kann jeweils in den Teilen, in de­
nen sie nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, 
wiederholt werden. Die Wiederholung soll in der Regel in­
nerhalb von zwei Semestern nach dem erfolglosen Ver­
such stattfinden. 

(2) Eine nicht bestandene Fachprillung kann zweimal
wiederholt werden. 

(3) Die Diplomarbeit und das Kolloquium können je ein­
mal wiederholt werden. 

(4) Eine mindestens als ausreichend bewertete Prü­
fungsleistung kann nicht wiederholt werden. 

(5) Versäumt ein Kandidat, der das Kolloquium erstmals
nicht bestanden hat, sich innerhalb von drei Jahren er­
neut zum Kolloquium zu melden, erlischt der Prüfungsan­
spruch, es sei denn, daß der Kandidat das Fristversäumnis 
nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen Feststellungen 
trifft der Prüfungsausschuß. 

§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 

Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend"
(5,0) bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungster­
min ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der 
Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistung nicht vor 
Ablauf der Prüfung erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn der Kandidat die Diplomarbeit oder eine andere be­
fristete Prüfungsarbeit nicht fristgemäß abliefert. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuß un­
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der 
Prüfungsausschuß die Gründe an, so wird dem Kandida­
ten mitgeteilt, daß er die Zulassung zu der entsprechenden 
Prüfungsleistung erneut beantragen kann. 

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prü­
fungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zu­
gelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 
Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü­
fung st.ört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsicht­
führenden nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prü­
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt 
die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausreichend" 
(5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluß sind akten­
kundig zu machen. Wird der Kandidat von der weiteren 
Erbringung einer Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann 
er verlangen, daß diese Entscheidung vom Prüfungsaus­
schuß überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Feststel­
lungen eines Prüfers oder Aufsichtführenden gemäß 
Satz 1. 

II. Fachprüfungen

§ 13
Ziel, Umfang und Form der Fachprüfungen 

(1) In den Fachprüfungen soll festgestellt werden, ob der
Kandidat Inhalt und Methoden der Prüfungsfächer in den 
wesentlichen Zusammenhängen beherrscht, fächerüber­
greifende Zusammenhänge erfaßt und die erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Arbeitsfelder der So­
zialarbeit, Sozialpädagogik oder Heilpädagogik bezogen 
selbständig anwenden kann. Die Prüfungsfächer ergeben 

sich aus den besonderen Vorschriften für die einzelnen 
Studiengänge. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen zu orientieren, die aufgrund der Stu­
dienordnung für das betreffende Prüfungsfach vorgese-. 
hen sind. Dabei soll ein durch Leistungsnachweise beleg­
ter Wissensstand aus vorangegangenen Studienabschnit­
ten nur insoweit festgestellt werden, als das Ziel der Fach­
prüfung nach Absatz 1 dies erfordert. 

(3) Die Fachprüfung besteht unbeschadet der Regelung
in Absatz 4 in einer schriftlichen Klausurarbeit mit einer 
Bearbeitungszeit von zwei bis vier Zeitstunden oder in ei­
ner mündlichen Prüfung von etwa dreißig Minuten Dauer. 
Der Prüfungsausschuß legt mindestens zwei Monate vor 
jedem Prüfungstermin die Prüfungsform und im Fall ei­
ner Klausurarbeit deren Bearbeitungszeit im Benehmen 
mit den Prüfern für alle Kandidaten der jeweiligen Fach­
prüfung einheitlich und verbindlich fest. 

(4) In fachlich geeigneten Fällen, insbesondere unter
dem Gesichtspunkt der Anwendung der erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Analyse praxisnaher 
Probleme und deren sachgerechter Lösung, soll der Prü­
fungsausschuß im Einvernehmen mit den Prüfern festle­
gen,•daß bis zu drei Prüfungsfächer zu fachübergreifenden 
Gebieten zusammengefaßt werden (integrierte Fachprü­
fung), in denen die Fähigkeiten und Kenntnisse des Kan­
didaten exemplarisch geprillt werden können. Die Prü­
fungsdauer nach Absatz 3 verlängert sich entsprechend, 
jedoch auf nicht mehr als sechs Zeitstunden Klausurar­
beit oder einer Zeitstunde mündliche Prüfung. Ferner 
kann der Prüfungsausschuß auch eine Hausarbeit mit ei­
ner Bearbeitungszeit von vier Wochen als Einzel- oder 
Gruppenarbeit, die sich auf die fachübergreifenden Gebie­
te nach Satz 1 erstreckt, mit zugehörigem Kolloquium als 
Prüfungsleistung zulassen; das Kolloquium wird als 
mündliche Fachprillung durchgeführt. Die Bewertung der 
Prüfungsleistung erfolgt abweichend von § 10 Abs. 2 für 
jedes Prüfungsfach gesondert; im übrigen können die 
Prüfer das Ergebnis der Prüfung in einer zusätzlichen No­
te zusammenfassen. Die Fähigkeit zur Integration der Fä­
cher ist bei der Benotung zu berücksichtigen. Die Wieder­
holbarkeit bestimmt sich nach§ 11 Abs. 1, 2 und 4 für jedes 
Prüfungsfach gesondert; abweichend hiervon kann auf 
Antrag des Kandidaten auch die Wiederholungsprüfung 
als integrierte Fachprüfung durchgeführt werden. 

(5) Prüfungsleistungen in einer Fachprüfung können
nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 durch gleichwertige Leistun­
gen in einer Einstufungsprüfung gemäß § 45 Abs. 1 FHG 
ersetzt werden. Dies gilt nicht für die Fachprüfungen, die 
nach der Studienordnung und dem Studienplan in der Re­
gel zum Ende des sechsten Studiensemesters stattfinden 
sollen. 

(6) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungs­
leistung mindestens als ausreichend bewertet worden ist. 

§ 14
Zulassung zu Fachprüfungen 

(1) Zu einer Fachprüfung kann nur zugelassen werden,
wer 
1. ein Zeugnis der Fachhochschulreife oder eine vom Kul­

tusminister als gleichwertig anerkannte Vorbildung be­
sitzt oder aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß §
45 FHG zum Studium zugelassen worden ist,

2. eine nach § 3 geforderte praktische Tätigkeit abgelei­
stet hat,

3. die als Voraussetzung für die jeweilige Fachprüfung
vorgeschriebenen Leistungsnachweise erbracht hat
oder bis zu einem vom Prüfungsausschuß festgesetzten
Termin erbringt.

Die in Satz 1 Nm. 2 und 3 genannten Voraussetzungen 
können durch entsprechende Feststellungen im Rahmen 
einer Einstufungsprillung nach § 45 FHG ganz oder teil­
weise ersetzt werden. 

(2) Bei Fachprüfungen, die nach der Studienordnung 
und dem Studienplan in der Regel zum Ende des sechsten 
Studiensemesters stattfinden sollen, muß der Kandidat 
ferner seit mindestens einem Semester an der Hochschu­
le, an der die Fachprüfung stattfinden soll, als Student 
eingeschrieben sein. 
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(3) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem -vom Prü­
fungsausschuß festgesetzten Termin schriftlich · an den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. Der 
Antrag kann für mehrere Fachprüfungen zugleich gestellt 
werden, wenn diese Fachprüfungen innerhalb desselben 
Prüfungszeitraums oder diE' dafür vorgesehenen Prü­
fungstermine spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit des 
folgenden Semesters stattfinden sollen. . .. (4) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen
oder bis zu einem vom Prüfungsausschuß festgesetzten 
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vor-
gelegt wurden: . . . 
1. die Nachweise über die in den Absätzen 1 und 2 ge­

nannten Zulassungsvorausetzungen, im Falle eines
Fachpraktikums gemäß § 3 Abs. 2 jedoch erst zu Beginn 
des vierten Studiensemesters,

2. eine Erklärung über bis}:l.erige Versuche zur Ablegung
entsprechender Prüfungen und studienbegleitender
Leistungsnachweise nach § 5 Abs. 4 sowie über bisheri­
ge Versuche zur Ablegung einer Diplomprüfung und
gegebenenfalls einer Vor- oder Zwischenprüfung im 
gleichen Studiengang,

3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen
einer 2'.ulassung von Zuhörern widersprochen wird.

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Satz 1 er­
forderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise bei­
zufügen, kann der Prüfungsausschuß gestatten, den Nach-. 
weis auf andere Art zu führen. 

(5) Der Antrag auf Zulassung zu einer Fachprüfung
kann schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses bis eine Woche! vor dem festgesetzten Prüfungs-
1;ermin ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prü­
fungsversuche zurückgenommen werden. 
. · (6) Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des 

·Prüfungsausschusses und im Zweifelsfall der Prüfungs­
ausschuß: " ..

(7) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
a) die in Absatz 1 oder 2 genannten Voraussetzungen

nicht erfüllt sind oder . 
b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht �is zu �em 

vom Prüfungsausschuß festgesetzten Ternun erganzt
werden oder 

c) · der Kandidat im Geltungsbereich des Grundgesetzes
· •eine· entsprechende Prüfung oder eine der sonstigen in
. Absatz 4 Satz 1 ·Nr. 2 genannten Prüfungen endgültig 

nicht bestanden· oder einen durch Prüfungsordnung 
· vorgeschriebenen Leistungsnachweis, der Vorausset­
. zung für die Fortsetzung des Studiums im gleichen 
Studiengang ist, endgültig nicht erbracht hat. 

Im übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn 
der Kandidat im Geltungsbereich des Grundgesetzes sei­
nen · Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch 
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat. 

§ 15
�chführung von Fachprüfungen 

(1) Die Fachprüfungen finden außerhalb der Lehrveran­
staltungen statt. 

(2) Für jedes Prüfungsfach ist mindestens ein Prüfungs­
termin im Semester anzusetzen. Er soll innerhalb eines 
Prüfungszeitraums stattfinden, der vom Prüfungsaus­
schuß festgesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende 
des vorhergehenden Seme::,ters bekanntgegeben wird. Der 
Prüfungstermin kann auch nach Ablauf oder vor Beginn 
der Vorlesungszeit stattfinden. 

(3) Der Prüfungstermin wird dem Kandidaten rechtzei­
tig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der betref­
fenden Prüfung, bekanntgegeben. 

(4) Der Kandidat hat sich auf Verlangen des Prüfers
oder Aufsichtführenden mi� einem amtlichen Ausweis 
auszuweisen. 

(5) Macht der. Kandidat dt.irch ein ärztliches Zeugnis 
oder auf andere Weise glaubhaft, daß er wegen ständiger 
körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist,_die Prü­
fung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzu­
legen, kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ge­
statten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer ande­
ren Form zu erbringen. Er hat dafür zu sorgen, daß d ,�b 

die Gestaltung d�r Prüfungsbedingungen eine Benacht�•­
h�ung fur �ehmderte na<'h Möglichkeit ausgeglichen 
wird. Im Zweifel kann der _Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses weitere Nachweise fordern. 

· · 

§ 16

Klausurarbeiten· 
(l) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat nachwei­

sen, daß er in begrenzter Zeit und mit beschränkten Hilfs­
mitteln �obl�me aus Gebieten des jeweiligen Prüfungs­
fachs mit gelauf1gen Methoden seiner Fachrichtung er­
kennen und Wege zu ihrer Lösung finden kann. 

(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über: 

die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet der Prüfer.· 
(3) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der

Regel _yon nu_r einem Prüfer gestellt. In fachlich begründe- · 
ten Fl:lllen, msbe�ondere wenn in einem Prüfungsfach 
mehrere Fac�geb1ete zusammenfassend geprüft werden, 
kann die Prufungsaufgabe auch von mehreren Prüfern 
gestellt werden. In diesem Fall legen die Prüfer die Ge­
wic_htung der Anteile an der Prüfungsaufgabe vorher ge­
meinsam fest; ungeachtet der Anteile und ihrer Gewich­
tung beurteilt jeder Prüfer die gesamte Klausurarbeit. . .' 

(4) Klausurarbeiten sind in der Regel von zwei Prüfern·
zu bewerten. Sofern der Prüfungsausschuß aus zwingen­
den Gründen eine Abweichung zuläßt, sind die Gründe 
aktenkundig zu machen. Bei . nicht übereinstimmender 
Bewertung einer Klausurarbeit ergibt sich die Note au's­
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen� In de·n 
Fällen des Absatzes 3 Satz 2 bewerten die · Prüfer die 
Klausurarbeit gemäß § 10 Abs. 2 gemeinsam. Bei einer in::. 
tegrierten Fachprüfung ergeben sich die Zahl der Prüfer 
und die Art der Bewertung aus § ,13 Abs. 4 Satz 4. 

(5) Vor einer Festsetzung der Note „nicht ausreichend"
nach der zweiten Wiederholung eines Prüfungsversuch'i; . 
kann der Kandidat sich einer mündlichen Ergänzungs·­
p�n� unterziehen; die Ergänzungsprüfung findet uri� 
verzughch nach Bekanntgabe des nicht ausreichenden Er­

gebnisses der Klausurarbeit auf Antrag des Kandidaten 
statt. Die Ergänzungsprüfung wird von den Prüfern·det 
Kla�urarbeit gemeinsam abgenommen; im übrigen gel� 
ten die Vorschriften über mündliche Fachprüfungen ent­
sprechend. ,Aufgrund der Ergänzungsprüfung können nur 
die Noten „ausreichend" (4,3) oder "nicht ausreichend" 
(5,0) als Ergebnis der Fachprüfung festgesetzt werden. . . 

§ 17

Mündliche Prüfungen 
(1) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einem

Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers·(§ 7 
Abs. 1 Satz 3) oder vor mehreren Prüfern (Kollegialprii'� 
fung) als Gruppenprüfungen oder als Einzelprüfungen ab­
gelegt. Hier�ei _wird jeder Kandidat in einem Prüfungs�
fach grundsatzhch nur von einem Prüfer geprüft. Vor der· 
Festsetzung der Note hat der Prüfer den Beisitzer oder die 
anderen Prüfer zu hören. Die Sätze l bis 3 gelten für inte.:. 
grierte Fachprüfungen entsprechend. 

(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der.
Prüfung, insbesondere die für die Benotung maßgeblichen 
Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er�• 
gebnis der Prüfung ist dem Kandidaten im Anschluß an 
die mündliche Prüfung beka�tzugeben. 

(3) Studenten, die sich in einem späteren Prüfungszeit­
raum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden 
nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer 
zugelassen, sofern nicht ein Kandidat bei der Meldung zur 
Prüfung widersprochen hat. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungser­
gebnisses. 

III. Studienbegleitende Leistungsnachweise 

§ 18 
Allgemei_nes 

(1) · I.n den studienbegleitenden Leistungsnachweisen
soll. _aufgrund anerkanQter oder bewerteter Studienlei- · 
stungen festgestellt werden, daß der Kandidat während 
seines Stµdiums an Lehrveranstaltungen erfolgreich teil-
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genommen hat. Der Nachweis bloßer Teilnahm� an einer 
Lehrveranstaltung stellt keinen LeistungsnaC'hweis dar. 

(2) Ein unbenoteter Leistungsnachweis ist in der Regel
erbracht, wenn die Losung der im Verlauf der Lehrveran­
staltung gestellten Aufgaben in dem geforderten Mindest­
umfang anerkannt und durch das Urteil „mit Erfolg teilge­
nommen" bestätigt worden ist. Den Mindestumfang kann 
die Studienordnung allgemem festlegen; im anderen Fall 
trifft der für die Veranstaltung zuständige Lehrende die 
erforderliche Bestimmung und gibt sie zu Beginn des Se­
mesters bekannt. 

(3) Soll die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveran­
staltung durch einen benoteten Leistungsnachweis festge­
stellt werden, muß die geforderte Studienleistung minde­
stens als ausreichend bewertet worden sein. Für die Be­
wertung gilt § 10 entsprechend. Besteht der Leistungs­
nachweis aus mehreren bewerteten Studienleistungen, er­
gibt sich die Note des Leistungsnachweises aus dem 
arithmetischen Mittel der gewichteten Einzelbewertun­
gen; eine Regelung in der Studienordnung gemäß § 56 Abs. 
4 Satz 3 FHG bleibt unberührt. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für Leistungsnach­
weise über die Teilnahme an außerfachlichen Lehrveran­
staltungen; die erfolgreiche Teilnahme an solchen Lehr­
veranstaltungen wird nach Maßgabe der Studienordnung 
festgestellt. 

(5) Für die Erb,i
einer ständigen 1 , 
t.en die Vorschrfü c 
dung. 

von Studienleistungen findet bei 
shen Behinderung des Kandida­

ll 15 Abs. 5 entsprechende Anwen-

§ 19
Leist;.mgsnachweise in Prüfungsfächern 

(1) In Pri' "<ichern sind die aufgrund dieser Prü-
fungsordnü• 5Chriebenen Leistungsnachweise als 
Zulassungs,_ :ung für die Fachprüfung zu erbrin-
gen. 

(2) Die für Leistungsnachweise nach Absatz 1 geforder­
t.en Studienleistungen sollen dem Student.en insbesondere 
dazu dienen. 
a) sich über seinen Studienfortschritt in einem Prüfungs­

fach, das nach dem Studienplan über mehrere Seme­
ster studiert wird, zu vergewissern oder

b) die Anwendung der erworbenen Fachkenntnisse zu.er-
proben und die Methoden des Fachs einzuüben.

Die Studienleistungen sollen nach Gegenstand und Anfor­
derung so auf den Inhalt der jeweiligen Lehrveranstal­
tung bezogen sein, daß die für das Fach vorgesehene Prü­
fungsleistung ihrem Zweck nach (§ 13 Abs. 1) nicht vor­
weggenommen wird. 

(3) Als Studienleistungen kommen insbesondere
schriftliche Ausarbeitungen (Hausarbeiten), gegebenen­
falls in Verbindung mit einem Kolloquium, Klausurarbei­
ten, Referate, Entwürfe sowie mündliche Leistungen in 
Fachgesprächen in Betracht. 

(4) Für einen benoteten Leistungsnachweis soll in ei­
nem Semester nicht mehr als eine bewertete Studienlei­
stung gefordert werden. 

(5) Versuche zur Erbringung von Leistungsnachweisen
in Prüfungsfächern können unbeschränkt wiederholt wer­
den. 

§ 20
Leistungsnach weise 

in anderen als Prüfungsfächern 

(1) In Fächern, die nicht Gegenstand einer Fachprüfung
sind, ist durch Leistungsnachweise die erfolgreiche Teil­
nahme an Lehrveranstaltungen nachzuweisen, soweit dies 
in den besonderen Vorschriften für die einzelnen Studien­
gänge oder in der Studienordnung vorgeschrieben ist. Die 
Anzahl der Leistungsnachweise darf die Anzahl der Fach­
prüfungen nicht übersteigen. 

(2) Die nach Absatz 1 vorgeschriebenen Leistungsnach­
weise müssen auf bewerteten Studienleistungen beruhen, 
die nach Anforderung und Verfahren einer Prüfungslei­
stung gleichwertig sind (§ 5 Abs. 4). Die Gleichwertigkeit 
von Studienleistungen mit einer Prüfungsleistung setzt 

insbesondere voraus. daß die Studwnleistungen unter 
prüfungsmäß1gen Bedingungen erbracht und von prü­
fungsberechtigten Personen(§ 7 Abs. 1) abgenommen und 
benotet werden sowie beschränkt wiederholbar sind. Eine 
förmliche Zulassung findet nicht statt; die Vorschriften 
über Versäumnis finden keine Anwendung. Der Kandidat 
muß aber seine Absicht, die geforderten Studienleistun­
gen zu erbringen, ankündigen und dabei erklären, ob und 
gegebenenfalls wie oft er bereits den Leistungsnachweis 
versucht hat. 

(3) Die für Leistungsnachweise nach Absatz 1 geforder­
ten Studienleistungen dienen in der Regel dem Nachweis 
hinreichender Fachkenntnisse, soweit die Kenntnisse in 
diesem Fach zu Erreichung des Zwecks der Diplomprü­
fung erforderlich sind; zugleich sollen die Anwendung der 
Fachkenntnisse erprobt und die Methoden des Fachs ein­
geübt werden. 

(4) Für die Wiederholung eines Leistungsnachweises
nach Absatz 1 gilt § 11 Abs. 2 und 4 entsprechend. Dabei 
brauchen Studienleistungen nur insoweit wiederholt zu 
werden, als dies für eine mindestens ausreichende Note 
des Leistungsnachweises erforderlich ist. Sind mehrere 
Studienleistungen ·als "nicht ausreichend" bewertet wor­
den, bestimmt der für die Veranstaltung zuständige Leh­
rende die Reihenfolge der jeweils erforderlichen Wieder­
holungen. Für die letzte Wiederholung einer Studienlei­
stung gilt die Regelung über die mündliche Ergänzungs­
prüfung mit Ausnahme von § 16 Abs. 5 Satz 3 entspre- · 
chend. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Leistungsnach­
weise über die Teilnahme an außerfachlichen Lehrveran­
staltungen. 

(6) Regelungen über Leistungsnachweise in der Stu­
dienordnung erläßt die Hochschule insoweit als Teil der 
Prüfungsordnung; für ihre Genehmigung findet § 73 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 und 2 FHG entsprechende An­
wendung. 

IV. Praxistätigkeit

§ 21
Praxistätigkeit im Studium 

Die Praxistätigkeit gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 umfaßt ein 
zeitlich zusamrflenhängendes Praktikum von mindestens 
50 Arbeitstagen Dauer (Blockpraktikum) und ein weiteres 
Praktikum nach Maßgabe der Studienordnung. Das 
Blockpraktikum kann aus besonderen Gründen in zwei 
verschiedenen Einrichtungen der Sozialarbeit, Sozialpäd­
agogik oder Heilpädagogik oder in zwei Abschnitten abge­
leistet werden. 

§22 
Berufspraktikum 

(1) Das für die „staatliche Anerkennung" erforderliche
Berufspraktikum wird nach erfolgreich abgeschlossenem 
Studium als einjähriges gelenktes Praktikum abgeleistet. 

(2) Für die Durchführung des Berufspraktikums und die
Erteilung der „staatlichen Anerkennung" gelten weiterhin 
folgende Verwaltungsvorschriften: 
a) für Sozia1arbeiter die §§ 19 bis 28 der Ausbildungs- und

Prüfungsordnung vom 23. 3. 1959 (MBl. NW. S. 682),
b) für Sozialpädagogen und Heilpädagogen der Runder­

laß· des Ministers für Wissenschaft und Forschung vom
29. 1. 1971 - I B 5. H 3- 15/0/2 Nr. 5002/71 (n. v.) und die
ergänzenden Runderlasse vom 20. 11. 1973 - IV A 2 -
74-20/2 Nr. 2690/73 (n. v.) und vom 15. 2. 1974 - IV A
2.74-20/3 Nr. 190/73 (n. v.).

V. Diplomarbeit und Kolloquium

§23
Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat befä­
higt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxiso­
rientierte Aufgabe a;is dem Sozialwesen sowohl in ihren 
fachlichen Einzelheiten als auch in den fachübergreifen­
den Zusammenhängen nach wissenschaftlichen und fach­
praktischen Methoden selbstständig zu bearbeiten. Die 
Diplomarbeit ist eine �,�hriftliche Hausarbeit. 
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(2) Die Diplomarbeit kann von jedem Professor, der ge­
mäß§ 7 Abs. 1 zum Prüfer bestellt werden kann, ausgege­
ben und betreut werden. Auf Antrag des Kandidaten kann 
der Prüfungsausschuß auch einen Honorarprofessor oder 
mit entsprechenden Aufgaben betrauten Lehrbeauftrag­
ten gemäß § 7 Abs. 1 zum Betreuer bestellen, wenn fest­
steht. daß das vorgesehEme Thema der Diplomarbeit nicht 
durch einen der für die betroffenen Fächer zuständigen 
Professoren betreut werden kann. Eine Lehrkraft für be­
sondere Aufgaben, die im Rahmen der§§ 38 und 81 Abs. 1 
Satz 4 FHG eine selbstständige Lehrtätigkeit ausübt, 
kann auf Antrag des Kandidaten zum Betreuer bestellt 
werden, wenn das ihr übertragene Lehrgebiet vom Thema 
der Diplomarbeit wesentlich betro�en ist. Die Di�lomar­
beit darf mit Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungs­
ausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Hoch­
schule angefertigt werden, wenn sie dort ausreichend be­
treut werden kann. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu 
geben, Vorschläge für den Themenbereich der Diplomar­
beit zu machen. 

(3) Auf Antrag sorgt der Vo�sitzende de� _Prü�ngsaus­
schusses dafür, daß ein Kandidat rechtzeitig em Thema 
für die Diplomarbeit erhält. 

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form ��ner Gni:ppen­
arbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung 
zu bewertende Beitrag des einzelnen aufgrund der Anga­
be von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven 
Kriterien die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, 
deutlich �terscheidbar und bewertbar ist und die Anfor­
derungen nach Absatz 1 erfüllt. 

§24
Zulassung zur Diplomarbeit 

(1) Zur Diplomarbeit kann zugelassen werden, wer
1. die Zulassungsvoraussetzungen für Fachprüfungen ge­

mäß§ 14 Abs.1 und Abs. 2 erfüllt,
2. die Fachprüfungen bis auf zwei bestanden hat,
3. die gemäß § 20 vprgeschriebenen Leistungsnachweise

bis auf einen erbracht hat und
4. die gemäß § 21 vorgeschriebenen Praktika erfolgreich

abgeleistet hat.
(2) Der Antrag auf Zulassung ist sch�ich an den Vor­

sitzenden des Prüfungsausschusses zu nchten. Dem An­
trag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht 
bereits früher vorgelegt wurden: 
1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulas­

sungsvoraussetzungen,
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbei­

tung einer Diplomarbeit und zur Ablegung der Diplom­
prüfung und gegebenenfalls einer Vor- oder Zwischen­
prüfung im gleichen Studiengang.

Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt we�­
den, welcher Prüfer zur Ausgabe und Betreuung der Di­
plomarbeit bereit ist. 

(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur
Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag ohne An­
rechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche 
zurückgenommen werden. 

. (4) Über die Zulassung e�tscheid�t der Vorsitze�de des 
Pnuungsausschusses und 1m Zweifelsfall der Prüfungs­
ausschuß. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht er­

füllt oder 
b) die Unterlagen unvollständig sind oder
c) im Geltungsbereich .des Grundgesetzes eine entspre­

chende Diplomarbeit des Kandidaten ohne Wiederho­
lungsmöglichkeit als• nicht ausreichend bewertet wor­
den ist oder der Kandidat eine der in Absatz 2 Satz 2
Nr. 2 genannten Prüfungen endgültig nicht bestanden
oder einen durch Prüfungsordnung vorgeschriebenen
Leistungsnachweis, der Voraussetzung für die Fortset­
zung des Studiums im gleichen Studiengang ist, end­
gültig nicht erbracht hat.

§ 25
Ausgabe und Bearbeitung der Diplomarbeit 

(1) Die Ausgabe der Diplomarbeit erfolgt über den Vor­
sitzenden des Prüfungsausschusses. Als Zeitpunkt · der 
Ausgabe gilt der Tag, an dem der Vorsitzende des Prü­
fungsausschusses das von dem Betreuer der Diplomarbeit 
gestellte Thema dem Kandidaten bekanntgibt; der Zeit­
punkt ist aktenkundig zu machen. 

(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis
zur Abgabe der Diplomarbeit) beträgt mindestens zwei 
Monate und soll drei Monate nicht überschreiten. Das 
Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen 
sein, daß die Diplomarbeit innerhalb der vorgesehenen 
Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahmefall kann 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf einen vor 
Ablauf der Frist gestellten begründeten Antrag die Bear­
beitungS2.eit um bis zu vier Wochen verlängern. Der Be­
treuer der Diplomarbeit soll zu dem Antrag gehört wer­
den. 

(3) Das Thema der Diplomarbeit kanri nur einmal und
nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungzeit 
ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im 
Fall der Wiederholung gemäß § 11 Abs. 3 ist die Rückgabe 
nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung sei­
ner ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit . keinen 
Gebrauch gemacht hatte. 

(4) Im Fall einer ständigen körperlichen Behinderung
des Kandidaten .findet § 15 Abs. 5 entsprechende Anwen­
dung. 

§ 26
Abgabe und Bewertung der Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei dem Vorsitzen­
den des Prüfungsausschusses abzuliefern. Der Zeitpunkt 
der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustellung der 
Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung 
bei der Post maßgebend. Bei der Abgabe der Diplomarbeit 
hat der Kandidat schriftlich zu versichern, daß er seine 
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend ge­
kennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig angefer­
tigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zita­
ten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt 
hat. 

(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu bewerten.
Einer der Prüfer soll der Betreuer der Diplomarbeit sein. 
Der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuß bestimmt; 
in den Fällen des § 23 Abs. 2 Satz 2 und 3 muß der zweite 
Prüfer ein Professor sein. Bei nicht übereinstimmender 
Bewertung durch die Prüfer wird die Note der Diplomar­
beit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertun­
gen gebildet, wenn die Differenz der beiden Noten weni­
ger als 2,0 beträgt. Beträgt dle Differenz 2,0 und mehr, 
wird vom Prüfungsausschuß ein dritter Prüfer bestimmt. 
In diesem Fall ergibt sich die Note der Diplomarbeit aus 
dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbe­
wertungen. Die Diplomarbeit kann jedoch nur dann als 
,.ausreichend" oder besser bewertet werden, wenn minde­
stens zwei der Noten „ausreichend" oder besser sind. Alle 
Bewertungen sind schriftlich zu begründen. 

§27
Kolloquium 

(1) Das Kolloquium ergänzt die Diplomarbeit und ist
selbstständig zu bewerten. Es dient der Feststellung, ob 
der Kandidat befähigt ist, die Ergebnisse der Diplomar­
beit, ihre fachlichen Grundlagen, ihre fachübergreifenden 
ZusammenhängE.• und ihre außerfachlichen Bezüge münd­
lich darzustellen und selbstständig zu begründen und ihre 
Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch 
die Bearbeitung d,�s Themas der Diplomarbeit mit dem 
Kandidaten erörter:. werden. 

(2) Zum Kolloquium kann der Kandidat nur zugelassen
werden, wenn 

Im übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn 
der Kandidat im Geltungsbereich des Grundgesetzes sei­
nen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch 
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat. 

1. die in § 24 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die
Zulassung zur DiplC!marbeit nachgewiesen sind, die
Einschreibung als St..:dent jedoch nur bei der erstmali­
gen Zulassung zum Kolloquium,

2. alle Fachprüfungen bestanden und alle vorgeschriebe­
nen Leistungsnachweise erbracht sind,



Geset7· und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 39 vom 30 Juli 111112 423 

3. die Diplomarbeit mindestens als ausreichend bewertet
worden ist.

Der Antrag auf Zulassung ist an den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind die 
Nachweise über die in Satz 1 genannten Zulassungsvor­
aussetzungen beizufügen, sofern sie dem Prüfungsaus­
schuß nicht bereits vorliegen; ferner ist eine Erklärung 
über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender 
Prüfungen sowie darüber, ob einer Zulassung von Zuhö­
rern widersprochen wird, beizufügen. Der Kandidat kann 
die Zulassung zum Kolloquium auch bereits bei der Mel­
dung zur Diplomarbeit (§ 24 Abs. 2) beantragen; in diesem 
Fall erfolgt die Zulassung zum Kolloquium, sobald alle er­

forderlichen Nachweise und Unterlagen dem Prüfungs­
ausschuß vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloquium 
und ihre Versagung gilt im übrigen § 24 Abs. 4 entspre­
chend. 

(3) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung (§ 17)
durchgeführt und von den Prüfern der Diplomarbeit ge­
meinsam abgenommen und bewertet. Im Fall des § 26 Abs. 
2 Satz 5 wird das Kolloquium von den Prüfern abgenom­
men, aus deren Einzelbewertungen die Note der Diplom­
arbeit gebildet worden ist. Das Kolloquium dauert etwa 
dreißig Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums 
finden im übrigen die für mündliche Fachprüfungen gel­
tenden Vorschriften entsprechende Anwendung. 

VI. Ergebnis der Diplomprüfung;
Zusatzfächer 

§28
Ergebnis der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn alle nach
den besonderen Vorschriften für die einzelnen Studien­
gänge vorgeschriebenen Fachprüfungen bestanden sowie 
die Diplomarbeit und das Kolloquium jeweils mindestehs 
als ausreichend bewertet worden sind. 

(2) Die Diplomprüfung ist nicht bestanden, wenn eine
der in Absatz 1 genannten Prüfungsleistungen als „nicht 
ausreichend" bewertet worden ist oder als „nicht ausrei­
chend" bewertet gilt. Über die nicht bestandene Diplom­
prüfung oder über den Verlust des Prüfungsanspruchs ge­
mäß § 11 Abs. 5 wird ein Bescheid erteilt, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach der Exma­
trikulation eine Bescheinigung aus, die die erbrachten 
Prüfungs- und Studienleistungen und deren Benotung so­
wie die zur Diplomprüfung noch fehlenden Prüfungslei­
stungen enthält. Aus der Bescheinigung muß hervorge­
hen, daß der Kandidat die Diplomprüfung endgültig nicht 
bestanden oder seinen Prüfungsanspruch gemäß § 11 Abs. 
5 verloren hat. 

(3) Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend, wenn der
Kandidat vorgeschriebene Leistungsnachweise gemäß 
§ 20 Abs. 1 bis 4, deren Bestehen Voraussetzung für die
Fortsetzung des Studiums im gleichen Studiengang ist,
endgültig nicht erbracht hat.

§29
Zeugnis, Gesamtnote 

(1) Über die bestandene Diplomprüfung wird unverzüg­
lich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach der letzten 
Prüfungsleistung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis 
enthält die Noten der Fachprüfungen, das Thema und die 
Note der Diplomarbeit, die Note des Kolloquiums sowie 
die Gesamtnote der Diplomprüfung; eine zusätzliche Note 
gemäß § 13 Abs. 4 Satz 4 ist gegebenenfalls aufzuführen. 
In dem Zeugnis werden ferner die studienbegleitenden 
Leistungsnachweise gemäß § 20 Abs. 1 bis 4 in Fächern, 
die nicht Gegenstand einer Fachprüfung waren, und die 
dabei erzielten Noten aufgeführt. Ein vom Kandidaten ge­
setzter fachlicher Schwerpunkt ist gegebenenfalls kennt­
lich zu machen. 

(2) Die Gesamtnote der Diplomprüfung wird aus dem 
arithmetischen Mittel der in Absatz 1 genannten Einzel­
noten gemäß§ 10 Abs. 4 gebildet; eine zusätzliche Note ge­
mäß§ 13 Abs. 4 Satz 4 bleibt unberücksichtigt. Dabei wer­
den folgende Notengewichte zugrunde gelegt: 

Diplomarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dreifach 
Kolloquium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einfach 

Durchschnitt der Noten der Fachprüfungen 
und der Leistungsnachweise zusammen ... sechsfach 

Zur Bildung des Durchschnitts der Noten der Fachprüfun­
gen und der Leistungsnachweise wird jede Fachprüfung 
zweifach und jeder Leistungsnachweis einfach gewichtet. 

(3) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses zu unterzeichnen. Das Zeugnis trägt das Datum 
des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist. 

§ 30
Zusatzfächer 

(1)_ Der Kan�idat ka�n sich _!n weiteren als den- vorge­
schriebenen Fachem emer Prüfung unterziehen (Zusatz­
fächer). Das Ergebnis dieser Fachprüfungen wird auf An­
tr�g des Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch 
bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt. 
Das gleiche gilt für die Erbringung von zusätzlichen Lei­
stungsnachweisen gemäß§ 20 Abs. 1 bis 4. 

(2) Als Prüfung in Zusatzfächern gilt auch, wenn der
Kandidat aus einem Katalog von Wahlpflicht.fächern 
mehr als die vorgeschriebene Anzahl auswählt und durch 
Fachprüfungen abschließt. In diesem Fall gelten die 
zuerst abgelegten Fachprüfungen als die vorgeschriebe­
nen Fachprüfungen, es sei denn, daß der Kandidat vor der 
ersten Prüfung etwas anderes bestimmt hat. 

VII. Schlußbestimmungen

§ 31
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem
Kandidaten auf Antrag Einsicht in seine schrütlichen 
Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten der 
Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Die Einsichtnahme ist binnen einem Monat nach
Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder des Beschei­
des über die nicht bestandene Diplomprüfung beim Vor­
sitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. § 32 
des VerwaltungiiVerfahrensgesetzes für das Land Nord­
rhein-Westfalen über die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gilt entsprechend. Der Vorsitzende bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme. 
. (3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die 

sich auf eine Fachprüfung beziehen, wird dem Kandidaten 
auf Antrag bereits nach Ablegen der jeweiligen Fachprü­
fung gestattet. Der Antrag ist binnen einem Monat nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Im übri­
gen gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 32
Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses oder der Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 Satz 3 
bekannt, so kann der Prüfungsausschuß nachträglich die 
Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Er­
bringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend be­
richtigen und die Diplomprüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu ei­
ner Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus­
händigen des Zeugnisses oder der Bescheinigung nach 

§ 28 Abs. 2 Satz 3 bekannt, wird dieser Mangel durch das
Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zu­
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der
Prüfungsausschuß unte� Beachtung des Verwaltungsver­
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über
die Rechtsfolgen.

(3) Das unrichtige Pri;1ungszeugnis oder die unrichtige
Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 Satz 3 ist einzuziehen und 
gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine Entscheidung nach 
Absatz 1 und Absatz 2 Sau 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren nach Ausstellung d1!s Prüfungszeugnisses oder der 
Bescheinigung nach § 28 Abs. 2 Satz 3 ausgeschlossen. 
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§ 33
Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen: 

Geltungsdauer 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. September .1982 in

Kraft. 
(2) Eine begonnene Prüfungsleistung der Diplomprü­

fung oder ein begonnener Versuch zum Erwerb eines Lei­
stungsnachweises im Sinne des§ 20 Abs. 1 bis 4 wird in­
nerhalb einer vom Prüfungsausschuß festgesetzten Frist 
nach bisherigem Prüfungsrecht abgeschlossen; die Rege­
lung der §§ 16 Abs. 5, 20 Abs. 4 Satz 4 über die mündliche 
Ergänzungsprüfung findet jedoch Anwendung Eine nach 
bisherigem Prüfungsrt-c·ht gebildete odt-r mrwrhalb der 
Frist nach Satz 1 zu bildende Fachnote gilt als Note der 
entsprechenden Fachprüfung im Sinne des § 29 Abs. 1 und 
2. Im übrigen tritt die „Prüfungsordnung für die Fachrich­
tung Sozialwesen in Fachhochschul-Studiengängen und
entsprechenden Studiengängen an Gesamthochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen" vom 28. 2. 1975 (GAB!.
NW. S. 165), für den Studiengang Heilpädagogik in der
Fassung des Erlasses des Ministers ftir Wissenschaft und
Fors�hung vom 31. 5. 1976 (1 A 3 - 8138.13/141/142 - n. v.),
mit Anderungen vom 28_ 11. 1978 (GABI. NW. 1979, S. 62) 
und vom 30. 11. 1978 (GAB!. NW. 1979, S. 65) mit Ablauf des 
31. August 1982 außer Kraft.

(3) Studienordnungen und Studienpläne bleiben bis zu
ihrer Anpassung an die Vorschriften dieser Verordnung in 
Kraft, soweit sie diesen Vorschriften nicht widersprechen. 
Die erfolgreiche Teilnahme an außerfachlichen Lehrver­
anstaltungen gemäß§ 4 Abs. 4 kann erstmals von Kandi­
daten gefordert werden, die ihr Studium im Winterseme­
ster 1982/83 aufnehmen, es sei denn, daß Studienordnun­
gen den Nachweis bereits vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung verbindlich vorschreiben. 

(4} Diese Verordnung behält als Diplomprüfungsord­
nung für Studiengänge der Fachrichtung Sozialwesen an 
der jeweiligen Hochschule so lange Geltung, bis sie durch 
eine Hochschulprüfungsordnung ersetzt wird (§ 86 Abs. 1 
FHG). 

Teil B: 
Besondere Vorschriften für den 

Studiengang Sozialarbeit 

§ 34
Geltungsbereich 

Teil B dieser Verordnung enthält die besonderen Vor­
schriften für den Studiengang S.ozialarbeit an staatlichen 
und staatlich anerkannten Fachhochschulen und den ent­
sprechenden Studiengang an Universitäten - Gesamt­
hochschulen - im Lande Nordrhein-Westfalen. 

§ 35
Fachprüfungen; 

Leistungsnachweise als Zulassungsvoraussetzung 
(1) Die Diplomprüfung erstreckt sich auf die für den Stu­
diengang Sozialarbeit relevanten Gebiete folgender Fä­
cher:
1. Methoden der Sozialarbeit
2. Rechtswissenschaft
3. Soziologie
4. als Wahlprüfungsfach:

Politikwissenschaft einschließlich Sozialpolitik
oder
Verwaltung und Organisation

5. als Wahlprüfungsfach:
Psychologie 
oder 
Sozialmedizin einschließlich Psychopathologie

6. als Wahlprüfungsfach:
Erziehungswissenschaft
oder
Medienpädagogik (Ästhetik und Kommunikation)
oder

Sozialphilosophie/Soz1alethrk 
oder 
ein weiteres sozialwissenschaftliches Fach. 

ln den _Me_thoden der Sozialarbeit beträgt die Bearbei­
tungszeit einer Klausurarbeit abweichend von§ 13 Ab!>. 3 
Satz 1 ADPO höchstens fünf Zeitstunden. 

(2) Als Zula��ungsvor�ussetzun� für in Absatz 1 ge­
nannte Fachprufungen 1st durch msgesamt mindestens 
drE;i, höchst.ens sechs Leistungsnachw?ise die erfolgreiche 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen m Prüfungsfächern 
nachzuweisen. Das Nähere ergibt sich aus der Studienord­
nung;§ 20 Abs. 6 findet entsprechende Anwendung. 

§ 36
Leistungsnachweise 

in anderen als Prüfungsfächern 
In den Fächern, die der Kandidat nicht gemäß § 35 Abs. 

1 Satz 1 Nrn. 4 und 5 zu Wahlprüfungsfächern bestimmt 
hat; ist durch je einen Leistungsnachweis gemäß § 20 Abs. 
1 bis 4 die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltun­
gen nachzuweisen; das Nähere ergibt sich aus der Stu-
dienordnung. Im übrigen gilt§ 20. 

§ 37
Übergangsbestimmung 

Soweit an einer Hochschule bei Inkrafttreten die,ser 
Verordnung eine durch. Genehmigung des Ministers für 
Wissenschaft und Forschung verbindlich gewordene Re­
gelung über Leistungsnachweise als Zulassungsvoraus­
setzung für Fachprüfungen im Sinne des § 35 Abs. 2 nicht 
besteht, sind bis zur Anpassung der Studieordnung fol­
g_�nd� Leistungsnachweise al�. Zulassungsvoraussetzung
fur die entsprechenden Fachprufungen zu erbringen: 

je ein unbenoteter Leistungsnachweis gemäß§§ 18, 19 
in zwei der Pflichtprüfungsfächer nach § 35 Abs. 1 Nrn. 
1 bis 3 sowie in einem der Wahlprüfungsfächer nach 

§ 35 Abs. 1 Nrn. 4 bis 6 aufgrund je einer Studienlei­
stung gemäß § 19 Abs. 3.

Teil C: Besondere Vorschriften 
für den Studiengang Sozialpädagogik 

§ 38
Geltungsbereich 

Teil C d�esei: Verordnung enthält die besonderen Vor­
schriften für den Studiengang Sozialpädagogik an staatli­
chen und staatlich anerkannten Fachhochschulen und den 
entsprechenden Studiengang an Universitäten - Gesamt-
hochschulen - im Lande Nordrhein Westfalen. 

§ 39 
Fachprüfungen; 

Leistungsnachweise als Zulassungsvoraussetzung 
(1) Die Diplomprüfung erstreckt sich auf die für den

Studiengang Sozialpädagogik relevanten Gebiete folgen­
der Fächer: 
1. Didaktik/Methodik der Sozialpädagogik
2. Erziehungswissenschaft
3. Medienpädagogik (Ästhetik und Kommunikation)
4. als Wahlprüfungsfach:

Psychologie
oder
Soziologie

5. als Wahlprüfungsfach:
Rechtswissenschaft
oder
Politikwissenschaft einschließlich Sozialpolitik

6. als Wahlprüfungsfach:
Heilpädagogik/Sonderpädagogik
oder
Sozialmedizin/Psychopathologie
oder
Sozialphilosophie/Sozialethik
oder
Verwaltung und Organisation.
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(2) Als Zulassungsvorausst->tzung fur in Absatz I ge­
nanntR Fachprüfungen ist durc.·h insgesamt drei. höc.h­
stens sec.hs Leistungsnac-hweist- die erfolgreiche Teilnah­
me an Lehrveranstaltungen in Prüfungsfächern nachzu­
weisen. Das Nähere ergibt sich aus der Studienordnung; 

§ 20 Abs. 6 findet entsprechende Anwendung.

§ 40
Leistungsnachweise in anderen als Prüfungsfächern 

In den Fächern, die der Kandidat nicht gemäß § 39 Abs. 
1 Satz 1 Nrn. 4 und 5 zu Wahlprüfungsfächern bestimmt 
hat, ist durch je einen Leistungsnachweis gemäß § 20 Abs. 
1 bis 4 die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltun­
gen nachzuweisen; das Nähere ergibt sich aus der Stu­
dienordnung. Im übrigen gilt§ 20. 

§ 41
Übergangsbestimmung 

Soweit an einer Hochschule bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung eine durch Genehmigung des Ministers für 
Wissenschaft und Forschung verbindlich gewordene Re­
gelung über Leistungsnachweise als Zulassungsvoraus­
setzung für Fachprüfungen im Sinne des § 39 Abs. 2 nicht 
besteht, sind bis zur Anpassung der Studienordnung fol­
gende Leistungsnachweise als Zulassungsvoraussetzung 
für die entsprechenden Fachprüfungen zu erbringen: 

je ein unbenoteter Leistungsnachweis gemäß §§ 18, 19 
in zwei der Pflichtprüfungsf.ächer nach § 39 Abs. 1 Nrn. 
1 bis 3 sowie in einem der Wahlprüfungsfächer nach 
§ 39 Abs. 1 Nm. 4 bis 6 aufgrund je einer Studienlei­
stung gemäß§ 19 Abs. 3.

Teil D: 
Besondere Vorschriften für den 

Studiengang Heilpädagogik 

§42 
Geltungsbereich 

Teil D dieser Verordnung enthält die besonderen Vor­
schriften für den Studiengang Heilpädagogik an Fach­
hochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen. 

§ 43
Fachprüfungen; 

Leistungsnachweise als Zulassungsvoraussetzung 

(1) Die Diplomprüfung erstreckt sich auf die für den

S1ud1Pngang Heilpadagog1k rPlt•vantPn Ciehiete folgendn 
Fäc-her: 
1. Erziehungswissenschaft
2. Heilpädagogik
3. Didaktik und Methodik der Heilpädagogik einschließ­

lich Medienpädagogik
4. Psychologie
5. Sozialmedizin einschließlich Kinder- und Jugendpsy­

chiatrie
6. als Wahlprüfungsfach:

Soziologie
oder
Rechtswissenschaft
oder
Anthropologie, Theologie oder Sozialphilosophie
oder
ein weiteres durch die Studienordnung bestimmtes
Fach nach Maßgabe des örtlichen Lehrangebots. .·
(2) Als Zulassungsvoraussetzung für in Absatz 1 ge­

nannte Fachprüfungen ist durch insgesamt mindestens 
drei, höchstens sechs Leistungsnachweise die erfolgreiche 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen in Prüfungsfächern 
nachzuweisen. Das Nähere ergibt sich aus der Studienord­
nung. 

(3) So:weit die Bestimmung von Fächern und Leistungs- .
nachweisen nach Absatz 1 und 2 durch die Studienord­
nung erfolgt, findet§ 20 Abs. 6 entsprechende Anwendung. 

§ 44
Leistungsnachweise 

in anderen als Prüfungsfächern 

In zwei der Fächer, die der Kandidat nicht gemäß § 43 
Abs. 1 Nr. 6 zum Wahlprüfungsfach bestimmt hat, ist 
durch je einen Leistungsnachweis gemäß § 20 Abs. 1 bis 4 
die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen nach­
zuweisen; das Nähere ergibt sieb aus der Studienordnung. 
Im übrigen gilt§ 20. 

Düsseldorf, den 25. Juni 1982 

Der Minister 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Hans S c h w ie r  
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